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Falls die Versorgungskapazitäten von Notaufnahmen, Schockräumen oder 

Intensivstationen vorübergehend erschöpft sind oder relevante Großgeräte nicht zur 

Verfügung stehen, ist eine Information der Notarzt- und Rettungsdienste sinnvoll. 

Bettenstationen sind davon nicht betroffen, da erst nach der Akutversorgung über 

eine stationäre Aufnahme entschieden wird. 

Eine „Sperre“ oder ein „Aufnahmestopp“ für die Versorgung von Akutpatient:innen in 

allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten ist nicht vorgesehen. A. ö. 

Krankenanstalten haben keinen geographischen Zuständigkeitsbereich.

Einschränkung der 

Versorgungskapazitäten
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Nur für Notaufnahmen, Schockräume und 

Intensivstationen.

Falls es mehrere Intensivstationen gibt, bitte 

die genaue(n) Bezeichnung(en) angeben.

@leitstelle.tirol

Trotz gemeldeten Einschränkungen kann es 

aus medizinischen oder einsatztaktischen 

Gründen oder auf Patientenwunsch 

notwendig sein, das Krankenhaus 

anzufahren.

Name und Erreichbarkeit der 

verantwortlichen Person für Rückfragen.


	Folie 1

